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Geltungsbereich 

 Diese Betriebsanweisung gilt für den Umschlag von 
wassergefährdenden Stoffen an Nordex-Windenergieanlagen. 

Wassergefährdende Stoffe im Sinne dieser 
Betriebsanweisung sind alle Betriebsmittel wie z.B. 

Kühlmittel, Öle und Schmierstoffe, die zur oder von der WEA 
transportiert werden und die als wassergefährdend eingestuft 
sind. Mit „Umschlag“ ist der Transport der Stoffe an der WEA 

vom Service-Fahrzeug bis in das Maschinenhaus und 
umgekehrt gemeint. 

 

Gefahren für Menschen und Umwelt 

 Neben Gefährdungen für Menschen, die sich aufgrund der Einstufung als Gefahrstoff 
ergeben (näheres hierzu in den entsprechenden Sicherheitsdatenblättern und 
Betriebsanweisungen für Gefahrstoffe), besitzen insbesondere die in der WEA 
eingesetzten Betriebsmittel wie Öle, Schmierstoffe und Kühlmittel wassergefährdende 
Eigenschaften, die sich negativ auf Lebewesen und Mikroorganismen auswirken, wenn 
diese ins (Grund-) Wasser gelangen. Daher ist die Freisetzung wassergefährdender Stoffe 
in die Umwelt zu vermeiden. 

 

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln 

 • Betriebsanweisungen und Sicherheitsdatenblätter der zu verwendenden Stoffe sind 
stets mitzuführen. 

• Alle wassergefährdenden Stoffe dürfen nur in geeigneten, unbeschädigten 
Behältnissen, z.B. Originalgebinden, transportiert werden. 

• Müssen wassergefährdende Stoffe vor dem Einsatz in der WEA umgefüllt werden, so 
ist dies nur am Service Point zulässig. Ein Umfüllen wassergefährdender Stoffe im 
oder am Servicefahrzeug an der WEA ist verboten. 

• Beim Transport im Servicefahrzeug sind die Behälter gegen Umfallen oder 
Beschädigung zu sichern. 

• Während des gesamten Serviceeinsatzes ist ein Spillkit mit geeignetem Bindemittel 
mitzuführen. 

• So dicht wie möglich an die WEA heranfahren, um die Wegstrecke des Transports so 
gering wie möglich zu halten. Andere Regelungen, z.B. Gefahr von Eisabwurf, 
bleiben hiervon unberührt und gelten vorrangig. 

• Der Transport vom Servicefahrzeug zur WEA ist nur in einer geeigneten Hebetasche 
aus Tarpaulin, die auch zum Kranen verwendet werden darf und soll, zulässig (z.B. 
Hebetasche eckig, WLL 400 kg, EMG Modell 4487). 

• Der Transport und das Kranen im Big Bag ist verboten. 

• Das Kranen ist nur unter Verwendung einer Hebetasche zulässig. Das direkte 
Anschlagen der Gebinde ist verboten. 

• Beim Kranen muss eine Führungsleine verwendet werden. Die maximale 
Windgeschwindigkeit von 12m/s im 10-Minuten-Mittel darf nicht überschritten werden. 
Je nach Gewicht und Größe der zu kranenden Last ist es möglich, dass bereits bei 
geringeren Windgeschwindigkeiten das Kranen einzustellen ist. Es muss vermieden 
werden, dass die Last unkontrolliert gegen die Turmwand schlägt. 

• Wassergefährdende Stoffe nicht zusammen mit scharfen oder spitzen Gegenständen 
Kranen. 

• Auch leere Behälter während des Umschlags stets geschlossen halten. 

• Beim Auffüllen innerhalb der Anlage geeignete Hilfsmittel wie Trichter o.ä. als 
Einfüllhilfe verwenden. 

• Dämpfe nicht einatmen. 

• Verschüttete Kleinmengen sofort aufnehmen. 

• Bei Wechsel des Getriebeöls sind die Anforderungen aus dem Dokument 
NALL01_008534_DE „Getriebeölwechsel an Nordex-Windenergieanlagen“ in der 
aktuellen Revision einzuhalten. 
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Verhalten bei Austritt in die Umwelt 

 • Verschüttete / ausgelaufene Flüssigkeiten umgehend mit Bindemittel bedecken. 
Hierbei die vorgeschriebene persönliche Schutzkleidung tragen. 

• Eine weitere Ausbreitung in die Umgebung z.B. durch die Verwendung von 
Ölbindeschläuchen als Barriere verhindern. 

• Gebundene Flüssigkeit oder feste Stoffe aufnehmen und der Entsorgung zuführen. 

• Bei Leckagen, die während des Kranens auftreten, Hubvorgang stoppen und 
Material ablassen. Weitere Maßnahmen siehe oben bzw. angepasst an das Ausmaß 
der Leckage. 

• Alle weiteren Maßnahmen sind immer mit der unteren Wasserschutzbehörde 
abzustimmen. 

 

Verhalten bei Unfällen / Erste Hilfe-Maßnahmen 

  

• Die konkreten Maßnahmen richten sich nach dem Sicherheitsdatenblatt bzw. der 
Betriebsanweisung des jeweiligen Stoffes. 

• Nach Augenkontakt: gründlich spülen, bei anhaltenden Beschwerden Arzt 
aufsuchen. 

• Nach Hautkontakt: kontaminierte Kleidung sofort ausziehen. Gründlich spülen. Bei 
andauernden Beschwerden Arzt aufsuchen. 

• Nach Einatmen: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.  

• Nach Verschlucken: Umgehend einen Arzt aufsuchen. 

• Bei einem Arztbesuch ist das Sicherheitsdatenblatt und gegebenenfalls die 
Betriebsanweisung sowie das Etikett des verwendeten Stoffes mitzunehmen. 

 

Inkrafttreten und Bedeutung 

 Diese Betriebsanweisung tritt gemäß Freigabedatum in Kraft. 
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